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Anpassung im Wege der Berichtigung 
 

Entscheidungsvorlage 
 
 
4. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3811 
Der Bereich der 4. Änderung erstreckt sich über die gesamte Fläche des vormals 
planfestgestellten und im Bebauungsplan nachrichtlich übernommenen dritten Hafenbeckens 
und die bisher nicht überbaubaren Randbereiche der SO-Gebiete GVZ, jeweils östlich, nördlich 
und westlich des dritten Hafenbeckens. Die Fläche umfasst circa 51.500 m².  
Durch die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses für das 3. Hafenbecken stehen diese 
Flächen weiteren Gewerbebetrieben zur Ansiedlung zur Verfügung. 
Nach Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses wurde die Fläche planungsrechtlich nach 
§ 34 BauGB beurteilt. 
 
 
Wirksamer FNP - bisherige Darstellung 
Die Flächen des Plangebiets wurden im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg 
mit integriertem Landschaftsplan (FNP) nachrichtlich als Bundeswasserstraße übernommen.  
 
 
Anpassung FNP im Wege der Berichtigung  
Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind nicht aus den Darstellungen des FNP entwickelt. 
Dies ist jedoch bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB nicht 
zwingend erforderlich, sofern die städtebaulich geordnete Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. 
Der FNP wird im Wege der Berichtigung angepasst (§ 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
Entsprechend den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt eine Darstellung als 
Sonderbaufläche/ Hafen-Güterverkehrszentrum. 
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Auf-
stellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Genehmigung. Aus 
Gründen der Rechtsklarheit wird die berichtigte Darstellung im Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Kosten 
Der Stadt Nürnberg entstehen durch die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung keine Kosten.  
 
 
Fazit 
Die Festsetzungen der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3811 sind nicht als aus dem 
FNP entwickelt zu betrachten. Der FNP wird daher im Wege der Berichtigung nach 
§ 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
  


